
ständen (Heft 15) sowie über die Identifizierung von 
Druckluftwaffen anhand verschossener Präzisionsrund
kugeln (Heft 16).
In Weiterführung früherer Arbeiten wird zu einigen 
wesentlichen Seiten der latenten Kriminalität im all
gemeinen und deliktspezifisch (Wirtschaftskriminalität 
und Finanzdelikte) Stellung genommen (Heft 19). Es 
wird betont, daß der Versuch, eine Straftat latent zu 
halten, in dem Maße erfolglos bleibt oder zumindest 
erheblich erschwert wird, wie die zuständigen Staats
und Wirtschaftsorgane ihrer Verantwortung für die 
Durchsetzung von Disziplin, Ordnung und Sicherheit 
nachkommen und eine Atmosphäre der 'Unduldsamkeit 
gegen Unordnung und Undiszipliniertheit geschaffen 
wird.
Zwei Beiträge beschäftigen sich mit Problemen, die 
sich aus unterschiedlichen Inhalten der Begriffe „Waf
fen“, „Verwandte“ und „Angehörige“ im Straf- und 
Strafprozeßrecht ergeben (Hefte 15 und 16). Mit Hin
weisen auf Legaldefinitionen haben die Verfasser zu
mindest den Versuch unternommen, Unklarheiten aus
zuräumen. Die Darlegungen zum Waffenbegriff in § 128 
Abs. 1 Ziff. 1 StGB sind jedoch wenig überzeugend, 
weil lediglich unter Bezug auf den StGB-Lehrkom- 
mentar (Berlin 1969) auf die Zweckbestimmung des 
benutzten Gegenstandes als Waffe hingewiesen wird 
(Heft 15, S. 97).
Befragungen von Bürgern, Vernehmungen von Be
schuldigten bzw. Angeklagten, Klägern und Verklag
ten, Zeugen, Sachverständigen und Vertretern der Kol
lektive gehören zu den täglichen Aufgaben der Mitar
beiter der Sicherheits- und Justizorgane. Die Ergeb
nisse dieser Tätigkeit — die Aussagen der Vernomme
nen — sind in allen Verfahren von größter Wichtigkeit, 
gleich, ob es sich um ein Strafverfahren oder ein Ver
fahren in Zivil-, Familien- oder Arbeitsrechtssachen 
handelt. Eine unter dem etwas verwirrenden Titel 
„Variable des Vemehmungsgeschehens“ (Heft 20) ver
öffentlichte Arbeit von H. H. F r ö h l i c h  (Berlin) 
verdient deshalb die volle Aufmerksamkeit der Krimi
nalisten, Staatsanwälte und Richter. In komprimierter 
Form werden die wesentlichen Komplexe einer Ver
nehmung behandelt, die sich auch — oder gerade — er
fahrene Praktiker gelegentlich wieder einmal in Er
innerung rufen sollten. Der Autor behandelt u. a. die 
Psychologie der Frage; er weist darauf hin, daß letzt
lich von Art, Richtung, Umfang und Inhalt der Frage 
weitgehend die Antwort abhängt und daß Vorausset
zung für eine der Frage entsprechende Antwort ist, daß 
sie verstanden wird. Es wird darauf aufmerksam ge
macht, daß die Frage, die sich für den vernehmenden 
Mitarbeiter des Sicherheits- oder Justizorgans aus sei
ner Untersuchungsaufgabe ergibt, von der Frage zu 
unterscheiden ist, die dem zu vernehmenden Bürger 
gestellt wird (Vernehmungsfrage), d. h. die Unter
suchungsaufgabe ist in Vernehmungsfragen zu „über
setzen“. Als wichtige Voraussetzungen für eine effek
tive und wahrheitsgemäße Informationsübermittlung 
im Prozeß der Vernehmung werden Verständnis, Ver
trauen, Sachlichkeit, Aufrichtigkeit und gegenseitige 
Achtung genannt, und es wird auf mögliche Fehler
quellen in diesem wechselseitigen Kommunikations
vorgang sowie darauf hingewiesen, daß der Vemeh- 
mer sich stets seiner aktiven und situationsgestaltenden 
Rolle bewußt sein muß.
Abschließend seien noch zwei Beiträge zu Problemen 
des Strafvollzugs erwähnt.
In dem einen werden die gesetzlichen und außerge
setzlichen Konsequenzen erörtert, die sich daraus er
geben, daß in der Volksrepublik Polen die Aufsicht 
über den Strafvollzug zwischen Staatsanwälten und 
Richtern geteilt ist (Heft 15). Der andere Beitrag be
faßt sich mit der Kritik bürgerlicher Sozialtherapie im 
Strafvollzug (Heft 21); er ist Beginn der notwendigen 
ideologischen Auseinandersetzung mit der bürgerlichen 
Kriminologie und Strafvollzugswissenschaft sowie 
-praxis vom Standpunkt der sozialistischen Krimino
logie.

Dr. Helga M a a ß e n ,
Staateanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR
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